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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Wasserbauwerk mit
einem turmförmigen Abschnitt und einer Vorrichtung
zum Anlegen mindestens eines Wasserfahrzeuges am
turmförmigen Abschnitt eines Wasserbauwerkes, wobei
die Vorrichtung eine plattformartige Anlegestation auf-
weist und am Wasserbauwerk eine Hubeinrichtung zum
Verfahren der Anlegestation angeordnet ist, so dass die
Anlegestation zwischen einer ersten Position im Bereich
der Wasseroberfläche zum Anlegen eines Wasserfahr-
zeuges und einer oberhalb der Wasseroberfläche befind-
lichen zweiten Position, in der das Anlegen eines Was-
serfahrzeuges nicht möglich ist, entlang der Wandung
des turmförmigen Abschnittes des Wasserbauwerkes
verfahrbar und ferner zumindest in ihrer ersten Position
um eine Drehachse, die etwa in Richtung der Bewegung
der Anlegestation zwischen der ersten und der zweiten
Position verläuft, zumindest in einem begrenzten Win-
kelbereich entlang der Wandung des turmförmigen Ab-
schnittes des Wasserbauwerkes frei verschwenkbar ist.
�[0002] Anlegevorrichtungen für turmförmige Wasser-
bauwerke sind bereits bekannt. Üblicherweise befinden
sich diese im Bereich der Wasseroberfläche, so dass
eine Person von z. B. einem Schiff aus übersteigen kann
und dann über eine Leiter, die an dem turmförmigen Was-
serbauwerk nach oben führt, eine Serviceplattform oder
bei Windkraftanlagen auch die Gondel erreicht. Für die
Fälle, dass die Anlegevorrichtung aus irgendeinem
Grund nicht erreicht werden kann, z. B. bei zu hohem
Wellengang, kann zusätzlich eine Plattform an erhöhter
Stelle am Wasserbauwerk zusätzlich vorgesehen sein,
wo Personen von einem Helikopter aus mittels einer Seil-
winde herabgelassen werden können. Der Einsatz von
Helikoptern zu diesem Zweck ist aber sehr kostspielig,
außerdem ist das Herablassen über eine Seilwinde ge-
fährlich.
�[0003] Aus der JP 54157951 A ist es zwar bekannt,
eine Plattform zwischen einer ersten Position im Bereich
der Wasseroberfläche und einer zweiten Position ober-
halb der Wasseroberfläche entlang der Wandung eines
Wasserbauwerkes verfahrbar anzuordnen. Jedoch han-
delt es sich bei diesem Wasserbauwerk um eine Pier mit
einer geradlinigen, ebenen Wandung, an der zwei par-
allele vertikale Führungsschienen befestigt sind, die sich
über die Oberseite des Wasserbauwerkes hinaus er-
strecken und Rollen eines Schlittens aufnehmen, wel-
cher die Plattform trägt. Insoweit ist die Plattform in ho-
rizontaler Richtung unbeweglich fixiert.
�[0004] Die US 4,590,634 A beschreibt eine übliche
Gangway oder Schwenkbrücke zum Anlegen eines
Schiffes an einer Offshore- �Plattform. Das äußere Ende
der Schwenkbrücke ist an einem Seil eines Kranes ge-
sichert. Das innere Ende der Schwenkbrücke ist an der
Offshore-�Plattform angelenkt, und zwar mit Hilfe einer
Schwenklageranordnung, die sowohl eine Verschwenk-
barkeit in vertikaler Richtung um einen horizontal ange-
ordneten Scharnierbolzen als auch eine Drehbewegung

in horizontaler Richtung um einen vertikal angeordneten
Drehbolzen ermöglicht. Die Schwenklageranordnung ist
in einer festen Höhe an der Offshore-�Plattform angeord-
net und fixiert das innere Ende der Schwenkbrücke in
ihrer Höhe gegenüber der Offshore-�Plattform.
�[0005] Eine ähnliche Schwenkbrückenanordnung ist
in der US 4,003,473 A offenbart, die für die Anordnung
an einer Pier vorgesehen ist.
�[0006] Die US 4,740,108 A zeigt eine Hubbrücke, die
an ihren Stirnseiten mit Hilfe von Seilzügen an vertikalen
Stützen aufgehängt ist und sich außerdem über die Stüt-
zen umschließende hülsenförmige Führungen mit den
Stützen in Schiebeeingriff befindet, wodurch die Hub-
brücke anhebbar und absenkbar ist.
�[0007] Eine ähnliche Hubbrücke ist in der AU 425219
B offenbart, die sich von der zuvor beschriebenen be-
kannten Hubbrücke dadurch unterscheidet, dass anstel-
le einer Seilzugaufhängung die Hubbewegung durch ei-
ne Hydraulik bewirkt wird.
�[0008] Die US 5,868,514 A beschreibt einen Wasser-
fahrzeuglift, um ein kleines Wasserfahrzeug wie bei-
spielsweise einen Jet-�Ski wahlweise aus dem Wasser
zu heben und zu Wasser zu lassen. Zur Aufnahme des
Wasserfahrzeuges ist eine Plattform an einem vertikalen
Pfahl gelagert und mit Hilfe einer Seilzugvorrichtung in
vertikaler Richtung entlang des Pfahls zwischen einer
unteren Stellung, in der die Plattform im Wasser einge-
taucht ist, und einer oberen Stellung, in der sich die Platt-
form oberhalb der Wasseroberfläche auf der Höhe eines
benachbarten Steges befindet, anhebbar und absenkbar
ist.
�[0009] Vorgeschlagen wird nun erfindungsgemäß ein
Wasserbauwerk mit einem turmförmigen Abschnitt und
einer Vorrichtung zum Anlegen mindestens eines Was-
serfahrzeuges am turmförmigen Abschnitt eines Was-
serbauwerkes, wobei die Vorrichtung eine plattformarti-
ge Anlegestation aufweist und am Wasserbauwerk eine
Hubeinrichtung zum Verfahren der Anlegestation ange-
ordnet ist, so dass die Anlegestation zwischen einer er-
sten Position im Bereich der Wasseroberfläche zum An-
legen eines Wasserfahrzeuges und einer oberhalb der
Wasseroberfläche befindlichen zweiten Position, in der
das Anlegen eines Wasserfahrzeuges nicht möglich ist,
entlang der Wandung des turmförmigen Abschnittes des
Wasserbauwerkes verfahrbar und ferner zumindest in
ihrer ersten Position um eine Drehachse, die etwa in
Richtung der Bewegung der Anlegestation zwischen der
ersten und der zweiten Position verläuft, zumindest in
einem begrenzten Winkelbereich entlang der Wandung
des turmförmigen Abschnittes des Wasserbauwerkes
frei verschwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die plattformartige Anlegestation den turmförmigen Ab-
schnitt des Wasserbauwerks umschließt, wobei der
turmförmige Abschnitt einen Kreisquerschnitt hat und/
oder an dessen Wandung sich etwa in Bewegungsrich-
tung der Anlegestation erstreckende Gleitelemente so
ausgebildet und angeordnet sind, dass deren Gleitflä-
chen, mit denen sich die Anlegestation in Gleiteingriff
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befindet, im Wesentlichen in einer zylindrischen Ebene
liegen oder tangential zu dieser ausgerichtet sind.
�[0010] Demnach lässt sich mit Hilfe der Erfindung am
turmförmigen Abschnitt eines Wasserbauwerkes eine
Anlegevorrichtung realisieren, deren Anlegestation
durch Verfahren in die zweite Position vor dem Seegang
geschützt wird. Auf diese Weise ist die Anlegevorrichtung
nicht permanentem Wellenschlag and Salzwasser aus-
gesetzt, wodurch das Material geschont und somit die
Lebenszeit einer solchen Anlegevorrichtung erheblich
verlängert werden kann. Außerdem wird aufgrund der
verfahrbaren Anordnung der Anlegestation gemäß der
Erfindung ein sicheres Ansteuern des Wasserbauwerks
und somit ein gefahrloses Übersteigen einer Person von
einem Schiff auf das Wasserbauwerk ermöglicht, indem
die Anlegestation in Abhängigkeit von Wasserstand und
Wellenhöhe auf die erste Position oder einer darüber lie-
genden Position entsprechend eingestellt werden kann.
�[0011] Ferner besteht keine direkte Schwenkverbin-
dung zwischen der Anlegestation und dem Wasserbau-
werk; die Anlegestation ist also am Wasserbauwerk nicht
über ein Gelenk, Scharnier o. dgl. direkt angelenkt. Viel-
mehr ist nach der Lehre der Erfindung die Anlegestation
gegenüber der entsprechenden Wandung des türmför-
migen Abschnittes des Wasserbauwerkes zumindest in
horizontaler Richtung frei bewegbar. Die freie Ver-
schenkbarkeit wird ausschließlich durch die Anordnung
an der Hubeinrichtung realisiert.
�[0012] Durch die erfindungsgemäße Aufhängung der
Anlegestation wird die Oberflächenrauhigkeit der Wan-
dung des Wasserbauwerkes nicht in unerwünschter Wei-
se beeinflusst, da weder die Anlegestation noch die Hu-
beinrichtung sowie weitere Komponenten im Tauchbe-
reich liegen.
�[0013] Anders als beispielsweise bei Schwenkbrük-
ken wird auf das Wasserbauwerk kein Drehmoment in
Schwerkraftrichtung ausgeübt, insbesondere wenn die
Anlegestation zwischen der ersten und der zweiten Po-
sition verbracht wird. Dies wird erfindungsgemäß da-
durch erreicht, dass die Anlegestation an einer Hubein-
richtung angeordnet ist, durch die die Anlegestation in
ihrer Höhe zwischen der ersten und der zweiten Position
entlang der Wandung des turmförmigen Abschnittes des
Wasserbauwerkes verfahren wird. Bei dieser Bewegung
handelt es sich also um eine im wesentlichen vertikale
Hubbewegung. Eine Schwenkbewegung um eine hori-
zontale Schwenkachse findet dagegen insoweit nicht
statt; demnach ist auch kein entsprechendes Scharnier
bzw. Gelenk am Wasserbauwerk vorgesehen und erfor-
derlich, wodurch ansonsten die Statik des Wasserbau-
werkes nachteilig beeinflusst würde.
�[0014] Ein weiterer - und besonders wichtiger - Vorteil
durch die besondere Anordnung der Anlegestation ge-
mäß der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass eine
nachgiebige Lagerung der Anlegestation in horizontaler
Richtung geschaffen wird, wodurch bei insbesondere
durch Anlegen eines Schiffes verursachten Stoßen min-
destens ein Teil der dabei auftretenden Energie in Rota-

tionsenergie umgewandelt und somit das Wasserbau-
werk nicht durch zusätzliche Torsionsmomente belastet
wird. Dies wird erfindungsgemäß dadurch erzielt, dass
die Anlegestation an der Hubeinrichtung derart angeord-
net wird, dass die Anlegestation zumindest in einem be-
grenzten Winkelbereich entlang der Wandung des turm-
förmigen Abschnittes des Wasserbauwerkes um eine
Schwenk- bzw. Drehachse frei verschenkbar ist, die etwa
in durch die Hubbewegung zwischen der ersten und der
zweiten Position definierten Bewegungsrichtung der An-
legestation verläuft, ohne selbst ein Scharnier oder ein
Gelenk zu bilden. Denn nach der Lehre der Erfindung
besteht keine direkte Schwenkverbindung zwischen der
Anlegestation und dem Wasserbauwerk. Vielmehr wird
die freie Verschwenkbarkeit ausschließlich durch die An-
ordnung an der Hubeinrichtung realisiert.
�[0015] Die zweite Position bildet insbesondere eine
Ruheposition, in der sich die Anlegestation befindet,
wenn sie nicht gebraucht wird, sondern außer Betrieb ist.
�[0016] Vorzugsweise hängt die Anlegestation an der
Hubeinrichtung. Gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung dieser Ausführung der Erfindung weist die Hubein-
richtung einen Seilzug auf, an dem die Anlegestation
hängt. Hierzu weist gewöhnlich die Hubeinrichtung eine
am Wasserbauwerk vorzusehende Umlenkeinrichtung,
die vorzugsweise mindestens eine Umlenkrolle aufweist,
zum Umlenken des Seilzuges und eine unterhalb der
Umlenkeinrichtung innerhalb des Wasserbauwerkes an-
zuordnende Antriebseinrichtung zum Auf- und Abwickeln
des Seilzuges auf, wobei es aus konstruktiven und sta-
tischen Erwägungen besonders vorteilhaft ist, die An-
triebseinrichtung zur Anordnung im Bodenbereich, d.h.
im Fuss oder auf dem Fundament, des Wasserbauwer-
kes vorzusehen.
�[0017] Für den Fall, dass der turmförmige Abschnitt
des Wasserbauwerkes einen Kreisquerschnitt hat, be-
findet sich gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform die Anlegevorrichtung in Gleiteingriff mit einer
Wandung des Wasserbauwerkes und stützt sich, vor-
zugsweise mittels eines Gleit- und/ �oder Rollenlagers, an
der Wandung ab.
�[0018] Vorzugsweise können sich die Gleitelemente
etwa in Bewegungsrichtung der Anlegestation erstrek-
ken. Hierzu können zweckmäßigerweise die Gleitele-
mente schienenförmige ausgebildet sein.
�[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung können die Gleitelemente so
ausgebildet und angeordnet sein, dass deren Gleitflä-
chen, mit denen sich die Anlegestation in Gleiteingriff
befindet, im Wesentlichen über ihre gesamte Länge in
Bewegungsrichtung der Anlegestation äquidistant zuein-
ander angeordnet sind. Auf diese Weise können im Falle
einer sich über die Höhe verändernden Form des Was-
serbauwerkes die Gleitelemente als Abstandshalter die-
nen, um die Änderung der Form des Wasserbauwerkes
entsprechend auszugleichen; dies gilt insbesondere für
den Fall einer konischen Formgebung des Wasserbau-
werkes, um den kleiner werdenden Durchmesser ent-
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sprechend auszugleichen.
�[0020] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführung weist die Anlegestation eine Fachwerkkon-
struktion auf. Die durch ein anlegendes Schiff punktuell
eingebrachten Stoßkräfte werden von einer Fachwerk-
konstruktion aufgenommen und verteilt. Da sich die
Stoßkräfte an den einzelnen Knotenpunkten der Fach-
werkstäbe aufteilen und dadurch an mehreren Stellen
verteilt auf das Wasserbauwerk einwirken, sind die Ein-
zellasten für das Wasserbauwerk wesentlichen geringer
als bei punktuellem Auftreffen. Ferner besitzt eine Fach-
werkkonstruktion eine federnde Wirkung. Denn aufgrund
der Elastizität der von der Fachwerkkonstruktion gebil-
deten Gitterkonstruktion und des dadurch relativ langen
Verformungsweges wird das Wasserbauwerk im Falle
eines Stoßes ebenfalls geschont. Schließlich besitzt eine
Fachwerkkonstruktion ein relativ geringes Gewicht und
bietet bei Seeschlag weniger Angriffsfläche als eine
durchgehende Beplattung.
�[0021] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
zuvor erörterten Ausführung weist die Fachwerkkon-
struktion mindestens einen Stab auf, der sich an der
Wandung des Wasserbauwerkes vorbei, vorzugsweise
tangential zu dieser, erstreckt. Dabei sollte sich der min-
destens eine Stab etwa von der Anlegestelle aus erstrek-
ken. Schließlich sollte zweckmäßigerweise mindestens
ein Paar von Stäben vorgesehen sein, von denen sich
der eine Stab von der Anlegestelle zur einen Seite der
Wandung und der andere Stab von der Anlegestelle zur
anderen Seite der Wandung des Wasserbauwerkes er-
streckt. Eine solche Anordnung von Stäben ist besonders
vorteilhaft zur Aufnahme von Stoßkräften, um diese dann
in für das Wasserbauwerk besonders schonender Weise
abzuleiten.
�[0022] Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung anhand der beiliegenden Zeich-
nungen näher erläutert. Es zeigen:�

Figur 1 in Seitenansicht der untere Teil eines auf dem
Meeresboden stehenden Turmes mit einer
höhenverstellbaren Plattform, die in ihrer un-
teren Position vollständig und in ihrer oberen
Position ausschnittsweise dargestellt ist, so-
wie mit zwei daran angelegten Schiffen; und

Figur 2 eine Draufsicht auf die Anordnung von Figur
1, wobei der Turm in Schnittansicht dargestellt
ist.

�[0023] In Figur 1 ist der untere Teil eines Turmes 2
dargestellt, der über ein Fundament 4 auf dem Meeres-
boden 6 verankert ist. Beim Turm 2 kann es sich bei-
spielsweise um den Turm einer Offshore-�Windkraftanta-
ge handeln.
�[0024] Für Wartungsarbeiten am Turm 2 ist es notwen-
dig, eine Anlegevorrichtung zu schaffen, die bei unter-
schiedlichen Wasserständen sowie in Abhängigkeit vom
Wind, Wellen und Strömungen ein sicheres Anlegen ei-

nes Schiffes ermöglicht, um Wartungspersonal für Arbei-
ten am und im Turm 2 sicher übersetzen zu können. Hier-
zu ist eine Plattform 10 vorgesehen, die im dargestellten
Ausführungsbeispiel den Turm 2 umschließt, wie insbe-
sondere Figur 2 erkennen lässt. Die Plattform 10 kann
unterschiedliche Grundformen aufweisen. Beispielswei-
se ist es denkbar, die Plattform 10 kreisförmig oder meh-
reckig auszuführen. In Figur 2 sind hinsichtlich der
Grundform zwei unterschiedliche Ausführungen jeweils
zur Hälfte dargestellt,�
wobei die gemäß Figur 2 obere Hälfte eine Plattform mit
rechteckiger Grundform repräsentiert und mit dem Be-
zugszeichen "10-1" bezeichnet ist und die gemäß Figur
2 untere Hälfte eine Plattform mit achteckiger Grundform
repräsentiert und mit dem Bezugszeichen "10-2" be-
zeichnet ist. Wie ferner Figur 1 erkennen lässt, ist die
Plattform 10 zwischen einer unteren ersten Position, die
in Figur 1 mit "I" bezeichnet ist, und einer oberen zweiten
Position, die in Figur 1 mit "II" bezeichnet ist, in vertikaler
Richtung entlang des Turmes 2 verfahrbar gelagert, und
zwar mit Hilfe einer nachfolgend noch näher beschrie-
benen Hubeinrichtung. Bei der unteren ersten Position I
handelt es sich um die Anlegeposition, in der an der Platt-
form 10 mindestens ein Schiff anlegen kann; in den Fi-
guren sind beispielhaft zwei Schiffe 12 dargestellt, dia-
metral gegenüberliegend an der Plattform festgemacht
haben.
�[0025] Die Plattform 10 weist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel eine geschweißte Rohrkonstruktion auf,
die ein Fachwerk bildet, um auftretende Rammstöße
durch anlegende Schiffe gegenüber dem Turm 2 abzu-
koffern. In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf
die in Figur 2 erkennbaren Paare von Stäben 14, 15 hin-
gewiesen, von denen jeweils sich der eine Stab 14 von
einer benachbart zur Mitte der Außenseite der Plattform
10 gelegenen Stelle tangential zur einen Seite der Wan-
dung 2a des Turmes 2 und der andere Stab 15 von einer
benachbart zur Mitte der Außenseite der Plattform 10
gegenüber gelegenen Stelle tangential zur anderen Sei-
te der Wandung 2a des Turmes 2 erstreckt, wie Figur 2
erkennen lässt.
�[0026] Im dargestellten Ausführungsbeispiel um-
spannt die Plattform 10 den Turm 2 in mehreren Ebenen,
die in Fachwerkkonstruktion ausgeführt sind. Die einzel-
nen Ebenen sind untereinander durch nicht näher be-
zeichnete vertikale Rohrstützen verbunden. Um die
Fachwerkkonstruktion der Plattform 10 verwindungsstei-
fer zu machen, sind zusätzlich diagonal von Ebene zu
Ebene weitere Rohrstützen eingezogen.
�[0027] Die Oberseite der Plattform 10 ist mit nicht nä-
her bezeichneten Trägerrosten versehen, um die Platt-
form 10 begehbar zu machen. Als Absturzsicherung ist
die Plattform 10 zur Seeseite hin mit einem Geländer 16
ausgeführt.
�[0028] Entlang des Turmes 2 sind mehrere Führungs-
bzw. Gleitschienen 18 angebracht, die sich in vertikaler
Richtung erstrecken, wie Figur 1 erkennen lässt. Dabei
ist jeder Quadrant des Turmes 2 im dargestellten Aus-

5 6 



EP 1 565 619 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führungsbeispiel mit zwei Gleitschienen 18 versehen.
Die Gleitschienen 18 bilden an ihrer Außenseite Gleitflä-
chen, wobei die Gleitschienen 18 im dargestellten Aus-
führungsbeispiel so am Turm 2 angeordnet sind, dass
die Gleitflächen in einer zylindrischen Ebene liegen, um
in einem oberen konischen Abschnitt 2b des Turmes 2
den über die Höhe kleiner werdenden Durchmesser ent-
sprechend auszugleichen.
�[0029] Nach innen zum Turm 2 ist jede Ebene der Platt-
form 10 durch einen umlaufenden Trägerring 20 (vgl. Fi-
gur 2) abgeschlossen. Dieser Trägerring ist nur im Be-
reich einer nicht dargestellten Notleiter am Turm 2 aus-
gespart und dient im Übrigen als Widerlager gegenüber
den Gleitschienen 18. Demnach liegt die Innenfläche der
Trägerringe 20 an den Gleitschienen 18 an und befindet
sich somit in Gleiteingriff mit diesen. Zum besseren Glei-
ten sind die Trägerringe 20 an ihren Innenflächen mit
entsprechend geeignetem Gleitmaterial belegt.
�[0030] Um die Plattform 10 in der bereits erwähnten
Weise in vertikaler Richtung zwischen der unteren Posi-
tion I und der oberen Position II verfahrbar zu lagern, ist
die Plattform 10 im dargestellten Ausführungsbeispiel an
vier Zugseilen 22 aufgehängt, die jeweils über Umlen-
krollen 24 in das Innere des Turmes 2 umgelenkt werden.
Wie Figur 1 erkennen lässt, sind die Umlenkrollen 24 in
der Wandung 2a des Turmes 2 oberhalb der oberen Po-
sition II angeordnet. Ferner sind dort nicht näher darge-
stellte Eintrittsöffnungen ausgebildet, durch die die Seile
22 in das Innere des Turmes 2 eintreten. Demnach ist
im dargestellten Ausführungsbeispiel am Turm 2 in je-
dem Quadranten ein Zugseil 22 und eine zugehörige Um-
lenkrolle 24 vorgesehen. Ferner sind für die vier Zugseile
22 am Turm nicht näher dargestellte Hülsendurchführun-
gen angeordnet. Innerhalb des Turmes 2 sind die Zug-
seile 22 zu einer Trommelwinde 26 umgelenkt, die inner-
halb des Turmes 2 aufgestellt ist, wie in Figur 2 ange-
deutet ist. Zweckmäßigerweise sitzt die Winde 26 im Fuß
des Turmes 2 oberhalb des Fundamentes 4. Die Winde
26 wird durch einen nicht dargestellten ersten Elektro-
motor angetrieben. Aus Sicherheitsgründen ist ferner ist
ein zweiter ebenfalls nicht dargestellter Elektromotor vor-
gesehen, um im Falle einer Störung des ersten Elektro-
motors die Winde antreiben zu können. Schließlich sollte
die Winde 26 so ausgebildet sein, dass bei Stromausfall
die Winde 26 auch mechanisch, z.B. mittels Handkurbel,
betätigt werden kann. Die Winde 26 ist ferner mit einer
nicht dargestellten Bremse versehen, um die Plattform
10 in jeder gewünschten Höhe zwischen der unteren Po-
sition I und der oberen Position II fixieren zu können.
Schließlich können nicht dargestellte Endlagenschalter
in der Winde 26 vorgesehen sein, um die Winde 26 ab-
zuschalten, wenn die Plattform 10 eine der beiden Posi-
tionen I oder II erreicht.
�[0031] Die Plattform 10 ist um die vertikale Längsach-
se des Turmes 2 über einen begrenzten Winkelbereich
zu beiden Seiten hin frei verschwenkbar. Deshalb sind
die Zugseile 22 an der Plattform 10 drehbar gelagert, so
dass auch bei Verschwenken der Plattform 10, hervor-

gerufen durch Anlegen eines Schiffes 12, die Zugseile
22 sich nicht verdrehen. Hierzu sollten als Zugseile 22
ferner verdreharme Seile eingesetzt werden.
�[0032] Die Winde 26 kann mit Hilfe einer Fernbedie-
nung vom Schiff 12 oder von der Plattform 10 aus bedient
werden. Ferner kann eine dritte Bedienmöglichkeit am
Turm 2 vorgesehen sein.
�[0033] Am Turm 2 können ferner im Bereich der unte-
ren Position I nicht dargestellte Anschläge angeordnet
sein, auf denen die Plattform 10 in ihrer unteren Position
I zu liegen kommt. In der oberen Position II kann die
Plattform 10 mechanisch verriegelt werden, und zwar
durch eine nicht dargestellte Verriegelungseinrichtung,
wodurch die Zugseile 22 und die Winde 26 entlastet wer-
den.
�[0034] Zum sicheren Anlegen ist die Plattform 10 mit
mehreren Fendern 30 unterschiedlicher Größe ausgerü-
stet. Dabei sind in den dargestellten Ausführungsbei-
spielen an den Ecken der Plattform 10-1 bzw. 10-2 grö-
ßere Fender als an dazwischenliegenden Stellen vorge-
sehen. Die einzelnen Fender 30 sind zylindrisch ausge-
führt und um vertikale Drehachsen drehbar gelagert, so
dass beim Anlegen eines Schiffes 10 ein Teil der dabei
durch Stoßkräfte auftretenden Energie in Rotationsen-
ergie umgewandelt wird und somit der Turm 2 nicht zu-
sätzlich durch Torsionsmomente belastet wird. Außer-
dem dreht das so anlegende Schiff 12 beim Weiterfahren
in die richtige Richtung ab und wird die beim Vor- und
Zurücksetzen des Schiffes 12 auftretende Reibung mi-
nimiert.
�[0035] Vorzugsweise bestehen die Fender aus einem
Körper aus zellgeschlossenem Kunststoffmaterial, des-
sen Härte von außen nach innen zunimmt. Generell sollte
der Härtegrad der Fender 30 relativ weich, d.h. mit einer
geringen Shorehärte, ausgebildet sein, um einen mög-
lichst hohen Grad an Kompressibilität zu erzielen. Auf
diese Weise soll möglichst viel Energie des elastischen
Stoßes in den Fendern 30 aufgenommen werden, um
die Belastung in der Plattform 10 und am Turm 2 so gering
wie möglich zu halten.
�[0036] An den vier Andockseiten der Plattform 10 ist
jeweils mittig zwischen den Fendern 30 eine vertikale
Übersteigleiter 32 (vgl. Figur 1) angeordnet, die von der
unteren bis zur oberen Ebene der Plattform 10 reicht und
seitlich durch nicht dargestellte vertikale Schutzleisten
begrenzt ist. Eine solche Übersteigleiter 32 soll ein Ein-
klemmen von Personen beim Übersteigen vom Schiff 12
zur Plattform 10 verhindern.
�[0037] Abschließend sei noch angemerkt, dass die
Trägerringe 20 (vgl. Figur 2) im Bereich einer am Turm
2 angeordneten Notleiter ausgespart sind, welche in den
Figuren jedoch nicht dargestellt ist.
�[0038] Für eine beabsichtigte Wartung des Turmes 2
nimmt ein Schiff 12 Servicepersonal im Hafen oder von
einem größeren Arbeitsschiff auf und versetzt es zum
Einsatzort. Vor Ort am Turm 2 wird die Plattform 10 von
der oberen Position II, die im Regelfall auch die Ruhe-
bzw. Stauposition bildet, auf eine der Tide und dem See-
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gang angepasste Höhe nach unten verfahren. Dann ma-
növriert der Schiffsführer das Schiff 12 aus optimaler
Richtung an die Plattform 10 heran. Danach passt das
Servicepersonal einen Wellengang ab und steigt beim
Wellenberg über auf die Leiter 32 an der Plattform 10
oder direkt auf die Plattform 10, wie in Figur 1 schema-
tisch dargestellt ist. Während der Arbeiten am Turm 2
kann die Plattform 10 selbstverständlich in ihrer Höhe
entsprechend eingestellt werden, wobei die zweite Po-
sition II die obere Position bildet. In diesem Zusammen-
hang ist es auch denkbar, dass der Turm 2 im Bereich
der oberen Position II eine Eingangstür aufweist, um dort
weitere Wartungsarbeiten vornehmen und auch in das
Innere des Turmes 2 gelangen zu können. Nach Ab-
schluss der Wartungsarbeiten wird die Plattform 10 auf
jeden Fall wieder in die obere Position II verfahren, die,
wie bereits erwähnt, auch die Ruhe- bzw. Stauposition
bildet. Die obere Position II befindet sich soweit oberhalb
der Wasseroberfläche, dass die Plattform 10 von Wel-
lengang und Seeschlag nicht erreicht werden kann.

Patentansprüche

1. Wasserbauwerk mit einem turmförmigen Abschnitt
und einer Vorrichtung zum Anlegen mindestens ei-
nes Wasserfahrzeuges (12) am turmförmigen Ab-
schnitt des Wasserbauwerkes (2), wobei die Vorrich-
tung eine plattformartige Anlegestation (10) aufweist
und am Wasserbauwerk (2) eine Hubeinrichtung
(22, 24, 26) zum Verfahren der Anlegestation (10)
angeordnet ist, so dass die Anlegestation (10) zwi-
schen einer ersten Position (I) im Bereich der Was-
seroberfläche zum Anlegen eines Wasserfahrzeu-
ges (13) und einer oberhalb der Wasseroberfläche
befindlichen zweiten Position (II), in der das Anlegen
eines Wasserfahrzeuges (12) nicht möglich ist, ent-
lang der Wandung des turmförmigen Abschnittes
des Wasserbauwerkes (2) verfahrbar und ferner zu-
mindest in ihrer ersten Position (I) um eine Drehach-
se, die etwa in Richtung der Bewegung der Anlege-
station (10) zwischen der ersten und der zweiten Po-
sition (I, II) verläuft, zumindest in einem begrenzten
Winkelbereich entlang der Wandung des turmförmi-
gen Abschnittes des Wasserbauwerkes frei ver-
schwenkbar ist, �
dadurch gekennzeichnet, dass die plattformartige
Anlegestation den turmförmigen Abschnitt des Was-
serbauwerks umschließt, wobei der turmförmige Ab-
schnitt einen Kreisquerschnitt hat und/ �oder an des-
sen Wandung (2a) sich etwa in Bewegungsrichtung
der Anlegestation (10) erstreckende Gleitelemente
(18) so ausgebildet und angeordnet sind, dass deren
Gleitflächen, mit denen sich die Anlegestation (10)
in Gleiteingriff befindet, in einer zylindrischen Ebene
liegen oder tangential zu dieser ausgerichtet sind.

2. Wasserbauwerk nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Positi-
on (II) eine Ruheposition bildet, in die die Anlegesta-
tion (10) verfahren ist, wenn sie sich außer Betrieb
befindet.

3. Wasserbauwerk nach Anspruch 1o der 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlegestation
(10) an der Hubeinrichtung (22, 24, 26) hängt.

4. Wasserbauwerk nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hubeinrich-
tung einen Seilzug (22) aufweist, an dem die Anle-
gestation (10) hängt.

5. Wasserbauwerk nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hubeinrich-
tung eine am Wasserbauwerk (2) angeordnete Um-
lenkeinrichtung (24), die vorzugsweise mindestens
eine Umlenkrolle aufweist, zum Umlenken des Seil-
zuges (22) und eine unterhalb der Umlenkeinrich-
tung (24) innerhalb des Wasserbauwerkes (2) an-
geordnete Antriebseinrichtung (26) zum Auf- und
Abwickeln des Seilzuges (22) aufweist.

6. Wasserbauwerk nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsein-
richtung (26) im Bodenbereich des Wasserbauwer-
kes (2) angeordnet ist.

7. Wasserbauwerk nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, �
dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass
der turmförmige Abschnitt einen Kreisquerschnitt
hat, die Anlegestation (10) sich mittels eines Gleit-
und/ �oder Rollenlagers an der Wandung (2a) des
Wasserbauwerks (2) abstützt.

8. Wasserbauwerk nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, �
dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitelemente
(18) schienenförmig ausgebildet sind.

9. Wasserbauwerk nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, �
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlegestation
(16) eine Fachwerkkonstruktion aufweist.

10. Wasserbauwerk nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fachwerkkon-
struktion mindestens einen Stab (14, 15) aufweist,
der sich an der Wandung (2a) des Wasserbauwer-
kes (2) vorbei, vorzugsweise tangential zu dieser,
erstreckt.

11. Wasserbauwerk nach Anspruch 10, bei welcher die
Anlegestation (10) mindestens eine Anlegestelle
aufweist,�
dadurch gekennzeichnet, dass sich der minde-
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stens eine Stab (14, 15) etwa von der Anlegestelle
aus erstreckt.

12. Wasserbauwerk nach Anspruch 11,
gekennzeichnet durch mindestens ein Paar von
Stäben (14, 15), von denen sich der eine Stab (14)
von der Anlegestelle zur einen Seite der Wandung
(2a) und der andere Stab (15) von der Anlegestelle
zur anderen Seite der Wandung (2a) des Wasser-
bauwerkes (2) erstreckt.

Claims

1. Water- �based structure with a tower- �shaped portion
and a device for landing at least one watercraft (12)
at the tower-�shaped portion of the water-�based struc-
ture (2), wherein the device has a platform- �like land-
ing station (10) and a lifting mechanism (22, 24, 26)
for displacing the landing station (10) is arranged at
the water-�based structure (2), so that the landing sta-
tion (10) can be moved along the wall of the tower-
shaped portion of the water- �based structure (2) be-
tween a first position (I) in the region of the water
surface to land a watercraft (13) and a second posi-
tion (II) located above the water surface, in which it
is not possible to land a watercraft (12), and further-
more, at least in its first position (I), can be freely
pivoted about an axis of rotation, which extends ap-
proximately in the direction of the movement of the
landing station (10) between the first and second po-
sition (I, II), at least in a limited angle range, along
the wall of the tower-�shaped portion of the water-
based structure, characterised in that the platform-
like landing station surrounds the tower-�shaped por-
tion of the water-�based structure, wherein the tower-
shaped portion has a circular cross section and/or,
at the wall (2a) thereof, sliding elements (18) extend-
ing in the movement direction of the landing station
(10) are configured and arranged in such a way that
their sliding faces, with which the landing station (10)
is in sliding engagement, are located in a cylindrical
plane or are oriented tangentially with respect there-
to.

2. Water- �based structure according to claim 1, char-
acterised in that the second position (II) forms a
rest position into which the landing station (10) is
displaced when it is out of operation.

3. Water- �based structure according to claim 1 or 2,
characterised in that the landing station (10) is sus-
pended on the lifting mechanism (22, 24, 26).

4. Water- �based structure according to claim 3, char-
acterised in that the lifting mechanism has a cable
pull (22), on which the landing station (10) is sus-
pended.

5. Water- �based structure according to claim 4, char-
acterised in that the lifting mechanism has a de-
flection mechanism (24) arranged on the water-
based structure (2), which preferably has at least
one deflection roller to deflect the cable pull (22) and
a drive mechanism (26) arranged below the deflec-
tion mechanism (24) inside the water- �based struc-
ture (2) for winding and unwinding the cable pull (22).

6. Water- �based structure according to claim 5, char-
acterised in that the drive mechanism (26) is ar-
ranged in the base region of the water-�based struc-
ture (2).

7. Water- �based structure according to at least any one
of the preceding claims, characterised in that if the
tower- �shaped portion has a circular cross section,
the landing station (10) is supported by means of a
sliding and/or roller bearing on the wall (2a) of the
water-�based structure (2).

8. Water- �based structure according to at least any ane
of the preceding claims, characterised in that the
sliding elements (18) are rail-�shaped.

9. water-�based structure according to at least any one
of the preceding claims, characterised in that the
landing station (16) has a framework construction.

10. water-�based structure according to claim 9, charac-
terised in that the framework construction has at
least one bar (14, 15), which extends past the wall
(2a) of the water-�based structure (2), preferably tan-
gentially with respect thereto.

11. water-�based structure according to claim 10, in
which the landing station (10) has at least one land-
ing location, characterised, in that the at least one
bar (14, 15) extends approximately from the landing
location.

12. Water- �based structure according to claim 11,
characterised by at least one pair of bars (14, 15),
of which one bar (14) extends from the landing loca-
tion to one side of the wall (2a) and the other bar (15)
extends from the landing location to the other side
of the wall (2a) of the water-�based structure (2).

Revendications

1. Bâtiment maritime avec une partie en forme de tour
et un dispositif d’amarrage d’au moins un bateau (12)
sur la partie en forme de tour du bâtiment maritime
(2), le dispositif présentant un poste d’amarrage (10)
en forme de plateforme et sur le bâtiment maritime
(2) étant disposé un dispositif de levage (22, 24, 26)
pour déplacer le poste d’amarrage (10), de sorte que
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le poste d’amarrage (10) puisse être déplacé entre
une première position (I) dans la zone de la surface
de l’eau pour amarrer un bateau (13) et une seconde
position (II) se trouvant au-�dessus de la surface de
l’eau, dans laquelle l’amarrage d’un bateau (12) n’est
pas possible, le long de la paroi de la partie en forme
de tour du bâtiment maritime (2) et de plus puisse
pivoter librement au moins dans une première posi-
tion (I) autour d’un axe de rotation qui s’étend à peu
près dans le sens du mouvement du poste d’amar-
rage (10) entre la première et la seconde position (I,
II), au moins dans une zone angulaire limitée le long
de la paroi de la partie en forme de tour du bâtiment
maritime,�
caractérisé en ce que  le poste d’amarrage en forme
de plateforme entoure la partie en forme de tour du
bâtiment maritime, la partie en forme de tour présen-
tant une section circulaire et/ou sur sa paroi (2a)
étant réalisés et disposés des éléments glissants
(18) s’étendant à peu près dans le sens de mouve-
ment du poste d’amarrage (10) de telle sorte que
leurs surfaces de glissement, avec lesquelles le pos-
te d’amarrage (10) se trouve en prise de glissement,
se trouvent dans un plan cylindrique et soient ali-
gnées de manière tangentielle à celui-�ci.

2. Bâtiment maritime selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  la seconde position (II) forme
une position de repos, dans laquelle le poste d’amar-
rage (10) est déplacé, lorsque celui-�ci se trouve hors
service.

3. Bâtiment maritime selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que  le poste d’amarrage (10) est
accroché au dispositif de levage (22, 24, 26).

4. Bâtiment maritime selon la revendication 3,
caractérisé en ce que  le dispositif de levage pré-
sente un câble Bowden (22), auquel est accroché le
poste d’amarrage (10).

5. Bâtiment maritime selon la revendication 4,
caractérisé en ce que  le dispositif de levage pré-
sente un dispositif de renvoi (24) disposé sur le bâ-
timent maritime (2), qui présente de préférence au
moins une poulie de renvoi afin de renvoyer le câble
Bowden (22) et un dispositif d’entraînement (26) dis-
posé au-�dessous du dispositif de renvoi (24) à l’in-
térieur du bâtiment maritime (2) pour enrouler et dé-
rouler le câble Bowden (22).

6. Bâtiment maritime selon la revendication 5,
caractérisé en ce que  le dispositif d’entraînement
(26) est disposé dans la zone de fond du bâtiment
maritime (2).

7. Bâtiment maritime selon au moins l’une quelconque
des revendications précédentes,�

caractérisé en ce qu’ au cas où la partie en forme
de tour présente une section circulaire, le poste
d’amarrage (10) s’appuie au moyen d’un palier lisse
et/ou d’un roulement à rouleaux contre la paroi (2a)
du bâtiment maritime (2).

8. Bâtiment maritime selon au moins l’une quelconque
des revendications précédentes,�
caractérisé en ce que  les éléments glissants (18)
sont réalisés en forme de rail.

9. Bâtiment maritime selon au moins l’une quelconque
des revendications précédentes,�
caractérisé en ce que  le poste d’amarrage (16) pré-
sente une construction en tréillis.

10. Bâtiment maritime selon la revendication 9,
caractérisé en ce que  la construction en treillis pré-
sente au moins une barre (14, 15) qui s’étend devant
la paroi (2a) du bâtiment maritime (2), de préférence
de manière tangentielle à celui-�ci.

11. Bâtiment maritime selon la revendication 10,
pour lequel le poste d’amarrage (10) présente au
moins une zone d’amarrage, caractérisé en ce
qu’ au moins une barre (14, 15) s’étend à peu près
depuis la zone d’amarrage.

12. Bâtiment maritime selon la revendication 11,
caractérisé par  au moins une paire de barres (14,
15), dont l’une (14) s’étend depuis la zone d’amar-
rage vers un côté de la paroi (2a) et l’autre (15) de-
puis la zone d’amarrage vers l’autre côté de la paroi
(2a) du bâtiment maritime (2).
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